
 An die  
[ ] Landespolizeidirektion Burgenland per Email: LPD-B@polizei.gv.at 

[ ] Landespolizeidirektion Kärnten per Email: LPD-K@polizei.gv.at 

[ ] Landespolizeidirektion Niederösterreich per Email: LPD-N@polizei.gv.at 

[ ] Landespolizeidirektion Oberösterreich per Email: LPD-O@polizei.gv.at 

[ ] Landespolizeidirektion Salzburg per Email: LPD-S@polizei.gv.at 

[ ] Landespolizeidirektion Steiermark per Email: LPD-ST@polizei.gv.at 

[ ] Landespolizeidirektion Tirol per Email: LPD-T@polizei.gv.at 

[ ] Landespolizeidirektion Vorarlberg per Email: LPD-V@polizei.gv.at 

[ ] Landespolizeidirektion Wien per Email: LPD-W@polizei.gv.at  

(zutreffendes ankreuzen; an die Landespolizeidirektion des Sitzes des Unternehmens senden) 

Anfrage gemäß § 34 Abs. 2a WaffG bei Erwerb einer Schusswaffe der Kat. C durch 
Drittstaatsangehörige * 

1. Wird eine Schusswaffe der Kategorie C erworben werden

  Ja: [ ]     Nein: [ ] Wenn nein, keine Anfrage erforderlich 

2. „Abkühlphase“ (§ 34 Abs. 2 WaffG) gegeben

  Ja: [ ]     Nein: [ ] Wenn nein, keine Anfrage erforderlich 

3. Ist Person „Drittstaatsangehöriger“ *

  Ja: [ ]     Nein: [ ] Wenn nein, keine Anfrage erforderlich 

4. Personendaten

Vorname: Familienname: 

Geburtsdatum: Geburtsort: 

Staatsangehörigkeit: 

Vornamen der Eltern: Vater: Mutter: 

5. Reisepass vorgelegt

 Ja: [ ] Nein: [ ] 

Bitte Kopie/Scan des gesamten Reisepasses anschließen ** 
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    6. Aufenthaltskarte „Daueraufenthalt – EU“ , Aufenthaltstitel „Artikel 50 EUV“, „Aufenthaltskarte 
für Angehörige eines EWR-Bürgers“  oder „Daueraufenthaltskarte“ vorgelegt ***  
 

        Ja: [ ]  
 

Nein: [ ]  

      Bitte Kopie/Scan der Vorderseite der Aufenthaltskarte und  
      Kopie der Seite mit Lichtbild des Reisepasses anschließen  
 

    7. Daten des Waffenfachhändlers  
 

Name der Unternehmens:  
 

Adresse:  
 

Tel. Nummer:  
 

Emailadresse:  
 

 

* „Drittstaatsangehöriger“ – Person, die NICHT die Staatsangehörigkeit von Belgien, Bulgarien, 

Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, 

Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, 

Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn oder 

Zypern besitzt 

** wenn Aufenthaltskarten vorgelegt werden, genügt die Seite mit dem Lichtbild des Reisepasses 

** * Vorlage der Aufenthaltskarte „Daueraufenthalt – EU“ , „Aufenthaltskarte für Angehörige eines 

EWR-Bürgers“, Aufenthaltstitel „Artikel 50 EUV“ oder „Daueraufenthaltskarte“ nur erforderlich, 

wenn Mittelpunkt der Lebensbeziehungen (Hauptwohnsitz) in Österreich 


